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©rttn&fettdjsetnteffttns int
Canton ©t. ©alien*

(Korr.)

Unterm 30. 3funi 1914 hat ber SlegterungSrat beS

SantonS ©t. ©allen groei Sßerorbnungen genehmigt über
bie Durchführung ber ©rmtbbudjoermeffungen unb über
bie SBetmarfung. Der 93unbeSrat tjat btefe 33erorb»

nungen am 21. Quit b. 3. gutgeheißen. Da ber Kanton
®t. ©allen auf bem ©eblete beS SSermeffungStoefenS in
manner Söeglehung norbtlblicf) ift unb über roeitgehenbe
Erfahrung wer fügt, bürfte eS oon Qntereffe fein, ben
äßortlaut biefer SSerorbnungen fennen gu lernen.

I. gserobttung übet bie ©urcbfu^tung
bet ©tuttbbudjöetmeffuttgett.

A. Allgemeine öefttmmungen.
Art. 1. ©emäß Art. 950 unb Schlußtitel Art. 40

beS fchroefgerifchett 3ioUgefe^bucbeâ, forote Art. 20 ber
bunbeMtlidjen SSerorbnung betreffenb bie ©runbbudh»
cermeffungen oom 15. Degember 1910 finb bie Kantone
oerpflichtet, gur Stillegung beS ©runbbudjeS bie Sleuoer»

meffung ihres ©runb unb Ü3obenS nod) SRaßgabe ber
bunbeSrechllichen aSorfd^rifteri- burchjuführen, foroeit fte
nod) feine oom 93unbe8rate anerfannten ober ergängungS»
fähigen AermeffungSroetfe beft^en.

Demzufolge ift im Kanton St. ©allen unter Serficf»
ficljtigung ber einfd)Iägigen tec^nifd^en unb abminiftratioen
Sßorfchriften bie ©runbbu^oermeffung burcf)}ufüf)ren.

Art. 2. Die inftruftionSgemäß auSguführenben ©runb»
budjoermeff ungen haben ftch unter Anfeßung entfprecfjen»
ber griften in ber Siegel auf gange politifcfje ©emetnben
ju erfirecfen.

Art. 3. 3« SSerblnbung mit bem fd)roeigerifdjen
SuttbeSrate beftimmt ber SleglerungSrat bas Programm
über bie Durchführung ber ©runbbuchoermeffungen unb
bie ^Reihenfolge ber gut fBetmeffung gelangmben ®e=
meinben.

Art. 4. Der SlegterungSrat übt bie technlfche 93er

meffungSauffidjt (Art. 3 ber eibgen. fßerorbnung oom
15. Dezember 1910) burd) ba§ bem a3olfSroirtfchaftS=
bepartement unterfteUte Kulturtngenieurbureau auS,
welchem baS nötige ©eometerperfonal beigegeben roirb.

Die ©emeinben haben bie SBermeffungSoperate ben
eibgenöffifchen unb fantonalen SSermeffungSbeamten un»
entgeltlich Sur Verfügung gu fteHen ; auch ftet)t eS btefen
äluffidhtSorganen jebergett frei, befonbete Berichte ein»

juholen ober Qnfpeftionen oorgunehmen.
Aunb unb Kanton habe" ba8 Siecht, baS ©runbbudh»

oetmeffungSroetf unentgeltlich fürihreQntereffen gu benähen.
Son ben ©emetnben aufgestellte Sleglemente ober

SSorfchriften über bie Drganifation unb bie Durchführung
ber ©runbbuchoermeffung, foroie beren Koftenbedung
unterliegen ber ©eneßmigung beS SlegierungSrateS, fo=
wie beS ©unbeSrateS.

©ermeffungSoerträge mit bem auSführenben ©eometer,
'"wie allfällige Dtenftoorfchriften, famt beren Abänbe»

jungen, bebürfen ber ©enetjmigung beS SSolfSroirtfchaftS»
«parlementes unb beS eibgenöfftfdEjen Quftig» unb fßoliget»
«Parlementes.

3ltt. 5. Die Durchführung ber ©runbbudjoermeffung
ettier ©emeinbe ift Sache einer oom ©emeinberat be=

(teilten AermeffungSfommiffion, beren gunftionen, mo
unlth, ber SJtarffoinmiffion übertragen ro'erben follen
Witt. 3 ber ©erorbnung betreffenb bie ©ermarfung bei

®tunbbud)oermeffungen oom 13. guni 1914).
Tie ©ermeffungSfommiffion Übermacht im allgemeinen

*u ©ang ber ©ertneffung unb beforgt im befonbern

ben ©erfehr groifcljen Dberbehörben, ©eometer unb ©runb»
befißern.

Art. 6. Dte triangulation IV. Drbnung, bte ißar»
geüaroermeffung, fomie bie Stachführung oon beftehenben
unb neuen ©ermeffungSoperaten barf nur an ©eometer
oergeben metben, bie fid) im ©efilje beS ©runbbudh»
geometerpatentel befinben.

Der ©eometer barf gemäß Art. 8 ber eibgenöffifchen
Qnftruftion für bie ©runbbu^oermeffungen oom 15. De»
gember 1910 über baS ©ermeffungSroeri nicht oetfttgen
unb auch feine SDtitteilungen über bte SlteffungSergebniffe
an Drittperfonen machen, ohne hieju oon ben 2luffcd)tS»
perfonen ermächtigt roorben ju fein.

2lrt. 7. Die ©runbeigentümer finb oerpflid)tet, bie
Durchführung oon tBermeffungSarbeiten für ©runbbud)»
oermeffungen auf ihrem ©runbeigentum ju bulben, fo»
mie öffentliche SSermeffungSjeidhen jeber 9lrt, mte Signale,
ißolpgonpuntte, Çôhenpunlte (Steine, 93oljen unb
Kreuje 2C.) errichten unb in ihrer Sage unoeränbert be»

flehen ju laffen (9lrt. 149 @® jum 3®®)-
9lrt. 8. Die ©rrichtung oon ißermeffungSjetchen er»

folgt auf Koften beS 93ermeffungStoerfeS, foroeit biefe
iBerorbnung über bte Koftentragung nicht anberroeitige
Seftimmungen enthält.

Der bem ©runbeigentümer burd) a3ornahme ber 33er»

meffungSarbeiten, bte ©cridjtung, ben 53eftanb unb ben
linterhalt ber SSermeffungSjeichen ertoachfenbe nadhroeiS»
bare Schaben ift ju oergüten.

lieber ben Setrag enlfchetbet ber ©emeinberat ab»

fchließltch (3lrt. 151 @® gum 3®S).
3lrt. 9. ©ine allfällige fpätere Verlegung öffentlicher

Sertneffungleichen geflieht nach ten Seftimmungen ber
2lrt. 150 unb 151 @@ jum 3®®-

3lrt. 10. Die ©runbbudjoermeffung umfaßt:
1. bie Triangulation IV. Drbnung, bte ftdh auf bte

SanbeStriangulation höherer Drimung ftüt)t,
2. bte ißargeHaroermeffung : ißolpgonterung, Detailauf»

nähme, ©rfteUung ber Original» unb UeberftchtSpläne,
Ausarbeitung unb 93etotelfältigung ber ^anbriffe
unb ißläne, glächenberedhnung unb Anfertigung ber
IRegifter unb Tabellen,

3. bie Slachführung.
Art. 11. Die Ausführung ber® SetmeffungSroerle

erfolgt nach ten eibgenöffifchen Sorfdhriften unb ben
nachfolgenben Seftimmungen, bie als SJÎinbefiforberungen
an bie SöetmeffungSoperate gelten follen.

Art. 12. SereitS beftehenbe Teiloermeffungen follen,
foroeit tunlidh, in baS allgemeine SermeffungSroerl ein»

gefügt roetben.

B. Tedh«tif«he Seftlmmttngen.
L Triangulation IV. Drbnung.

Art. 13. Die Triangulation IV. Drbnung roirb nach
einem gtoifdhen ber fdhroetgerifchen SanbeStopograpljie
unb bem SîegierungSrat oeteinbarten unb oom SunbeS»
rate genehmigten Programm einheitlich über größere
jufammenhängenbe ©ebtete burdhgeführt.

Art. 14. DaS SollSroirtfdhaftSbepartement beftimmt,
ob bie Triangulation IV. Drbnung in Siegte ober in
Afforb auszuführen fei; eS fteHt bie Dtenftoorfchriften
auf unb fließt bte Verträge mit ben ©eometern ab.

Art. 15. S3efiel)enbe ältere Triangulationen, roelche
als tedhnifdhe ©runblage oon ©runbbucfjoermeffungen
btenen follen, finb an bte neue Triangulation IV. Drb»

nung angufdjlteßen unb inftruftionSgemäß gu ergängen.
Die Aufft^tSbehörbe roirb burdh rechtzeitige öffent»

liehe 53efanntgabe bie Durchführung ber Triangulations»
arbeiten in ben betreffenben ©emeinben gur Kenntnis

• bringen.
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Grundbuchvermessung im
Kanton St. Gallen.

(Korr.)

Unterm 30. Juni 1914 hat der Regierungsrat des
Kantons St. Gallen zwei Verordnungen genehmigt über
die Durchführung der Grundbuchvermessungen und über
die Vermarkung. Der Bundesrat hat diese Verord-
nungen am 21. Juli d. I. gutgeheißen. Da der Kanton
St. Gallen auf dem Gebtete des Vermessungswesens in
mancher Beziehung vorbildlich ist und über weitgehende
Erfahrung verfügt, dürfte es von Interesse sein, den
Wortlaut dieser Verordnungen kennen zu lernen.

I. Verordnung über die Durchführung
der Grundbuchvermessungen.

Allgemeine Bestimmungen.
Art. 1. Gemäß Art. 950 und Schlußtitel Art. 40

des schweizerischen Zivilgesetzbuches, sowie Art. 20 der
bundesrätlichen Verordnung betreffend die Grundbuch-
Vermessungen vom 15. Dezember 1910 sind die Kantone
verpflichtet, zur Anlegung des Grundbuches die Neuver-
Messung ihres Grund und Bodens nach Maßgabe der
bundesrechtlichen Vorschriften durchzuführen, soweit sie

noch keine vom Bundesrate anerkannten oder ergänzungs-
sähigen Vermessungswerke besitzen.

Demzufolge ist im Kanton St. Gallen unter Berück-
sichtigung der einschlägigen technischen und administrativen
Vorschriften die Grundbuchvermessung durchzuführen.

Art. 2. Die instruktionsgemäß auszuführenden Grund-
buchvermessungen haben sich unter Ansehung entsprechen-
der Fristen in der Regel auf ganze politische Gemeinden
zu erstrecken.

Art. 3. In Verbindung mit dem schweizerischen
Bundesrate bestimmt der Regterungsrat das Programm
über die Durchführung der Grundbuchvermessungen und
die Reihenfolge der zur Vermessung gelangenden Ge-
münden.

Art. 4. Der Regierungsrat übt die technische Ver-
Messungsaussicht (Art. 3 der eidgcn. Verordnung vom
15. Dezember 1910) durch das dem Volkswirtschafts-
département unterstellte Kulturingenieurbureau aus,
welchem das nötige Geometerpersonal beigegeben wird.

Die Gemeinden haben die Vermessungsoperate den
eidgenössischen und kantonalen Vermessungsbeamten un-
entgeltlich zur Verfügung zu stellen; auch steht es diesen
Aufsichtsorganen jederzeit frei, besondere Berichte ein-
zuholen oder Inspektionen vorzunehmen.

Bund und Kanton haben das Recht, das Grundbuch-
Vermessungswerk unentgeltlich fürihreJnteressen zu benützen.

Von den Gemeinden aufgestellte Reglements oder
Borschriften über die Organisation und die Durchführung
der Grundbuchvermessung, sowie deren Kostendeckung
unterliegen der Genehmigung des Regierungsrates, so-
wie des Bundesrates.

Vermeffungsverträge mit dem ausführenden Geometer,
>vwie allfällige Dienstvorschriften, samt deren Abände-
Zungen, bedürfen der Genehmigung des Volkswirtschafts-
departementes und des eidgenössischen Justiz- und Polizei-
departementes.

Art. 5. Die Durchführung der Grundbuchvermessung
einer Gemeinde ist Sache einer vom Gemeinderat be-
Nten Vermessungskommission, deren Funktionen, wo
Mich, der Markkommission übertragen werden sollen
^rt. 3 der Verordnung betreffend die Vermarkung bei

mundbuchvermessungen vom 13. Juni 1914).
Die Vermessungskommission überwacht im allgemeinen

su Gang der Vermessung und besorgt im besondern

den Verkehr zwischen Oberbehörden, Geometer und Grund-
besitzern.

Art. 6. Die Triangulation IV. Ordnung, die Par-
zellarvermessung, sowie die Nachführung von bestehenden
und neuen Vermessungsoperaten darf nur an Geometer
vergeben werden, die sich im Besitze des Grundbuch-
geometerpatentes befinden.

Der Geometer darf gemäß Art. 8 der eidgenössischen
Instruktion für die Grundbuchvermessungen vom 15. De-
zember 1910 über das Vermessungswerk nicht verfügen
und auch keine Mitteilungen über die Messungsergebnisse
an Drittpersonen machen, ohne hiezu von den Aufsichts-
Personen ermächtigt worden zu sein.

Art. 7. Die Grundeigentümer sind verpflichtet, die
Durchführung von Vermessungsarbeiten für Grundbuch-
Vermessungen auf ihrem Grundeigentum zu dulden, so-
wie öffentliche Vermessungszeichen jeder Art, wie Signale,
Polygonpunkte, Höhenpunkte (Steine, Bolzen und
Kreuze ec.) errichten und in ihrer Lage unverändert be-
stehen zu lassen (Art. 149 EG zum ZGB).

Art. 8. Die Errichtung von Vermessungszeichen er-
folgt auf Kosten des Vermessungswerkes, soweit diese

Verordnung über die Kostentragung nicht anderweitige
Bestimmungen enthält.

Der dem Grundeigentümer durch Vornahme der Ver-
Messungsarbeiten, die Errichtung, den Bestand und den
Unterhalt der Vermessungszeichen erwachsende Nachweis-
bare Schaden ist zu vergüten.

Ueber den Betrag entscheidet der Gemeinderat ab-
schließlich (Art. 151 EG zum ZGB).

Art. 9. Eine allfällige spätere Verlegung öffentlicher
Vermessungszeichen geschieht nach den Bestimmungen der
Art. 150 und 151 EG zum ZGB.

Art. 10. Die Grundbuchvermessung umfaßt:
1. die Triangulation lV. Ordnung, die sich auf die

Landestriangulation höherer Ordnung stützt,
2. die Parzellarvermessung: Polygonterung, Detailauf-

nähme, Erstellung der Original- und Uebersichtspläne.
Ausarbeitung und Vervielfältigung der Handrisse
und Pläne, Flächenberechnung und Anfertigung der
Register und Tabellen,

3. die Nachführung.'
Art. 11. Die Ausführung der" Vermessungswerke

erfolgt nach den eidgenössischen Vorschriften und den
nachfolgenden Bestimmungen, die als Mindestforderungen
an die Vermessungsoperate gelten sollen.

Art. 12. Bereits bestehende Teilvermessungen sollen,
soweit tunlich, in das allgemeine Vermessungswerk ein-
gefügt werden.

8. Technische Bestimmungen.
1. Triangulation IV. Ordnung.

Art. 13. Die Triangulation IV. Ordnung wird nach
einem zwischen der schweizerischen Landestopographie
und dem Regierungsrat vereinbarten und vom Bundes-
rate genehmigten Programm einheitlich über größere
zusammenhängende Gebiete durchgeführt.

Art. 14. Das Volkswirtschaftsdepartement bestimmt,
ob die Triangulation IV. Ordnung in Regie oder in
Akkord auszuführen sei; es stellt die Dienstvorschriften
auf und schließt die Verträge mit den Geometern ab.

Art. 15. Bestehende ältere Triangulationen, welche
als technische Grundlage von Grundbuchvermessungen
dienen sollen, sind an die neue Triangulation IV. Ord-
nung anzuschließen und instruktionsgemäß zu ergänzen.

Die Aufsichtsbehörde wird durch rechtzeitige öffent-
liche Bekanntgabe die Durchführung der Triangulations-
arbeiten in den betreffenden Gemeinden zur Kenntnis

l bringen.
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art. 16. 25er ©eometer h«t fofort nach ber ®e=

nehmigung beS 3faßentrourfeS bte ©tenftbarïeltSoertrâge
über bie Errichtung oon Triangulationëpunïten aufzro
fteflen unb bem ©emeinberäte jur Einholung ber Unter*

f'dhriften unb Eintragung tn baS ©eroitutenprotofoK,
bejt». in baS ©runbbudh, abzuliefern.

©lefe©tenftbarteiiSoerträge ftnb boppelt auszufertigen;
ein ©çemplar erbölt ber Beßßer, baS anbere ift ber

aufftdhtSbehörbe abzuliefern.
3lrt. 17. ©te ©emeinberäte ftnb oerpflidEßet, burrf)

auSïunftgabe ben mit ber auSfüljrung ber Triangulation
IV. Orbnung betrauten ©eometern an bie £>anb zu geben

unb bie Beftßer berjenigen ©runbftütfe, auf ben en neue

©ignalftelten errietet roerben rootlen, unter Berroetfung
auf bie ïïtrt. 7—9 biefer Berorbnung unb 2lrt. 149 bi§

151 beS ©efeßeS betreffenb bie Einführung beS fdhroeK

zerifdfjen 3ioiIgefebbucbeS oom 3. Quit 1911, amtlicb zu

oerftänbigen ; fte treffen btejenigen Borfehren, bte zum
Schuße ber ©ignalfteüen unb ber ©ignalfiehte felbft,
forote ber Offenhaltung ber Siebten notroenbig roerben.

©te ©emeinberäte oerftänbigen bie aufficßtSbehörbe
unlöslich ber ©tngabe non folgen Bauoifteren, bie tn
ber nädjfien SRä^e oon trigonometrifcljen fünften er*

richtet roerben.

Irt. 18. ©er Ranton liefert auf feine Soften auf
bte nädfjfte 33a|nftation baS ooUftänbige BerfidherungS*
material ber trig, Punfte, rote trigonometrifdfje ©telne
famt Bobenplatten, Eifenröhren, Bolzen, ©traßenfappen
ufro., forote baS zugerichtete Material für bte Signale.

Qür Punfte, bie auf ber ©emeinbegrenze liegen, büßen
fidb bte ©emetnben tn bie in 3trt. 36 Qiff. 2 biefer Ber*
orbnung genannten Soften zu texten.

Qür fünfte, bte auf angrenzenbeS außerfantonaleS
©ebiet fallen, roerben bie zuftänbigen auffichtSbehörben
baS ©rforberlidbe oeteinbaren.

Slrt. 19. ffiie trig, fünfte I — IV. Orbnung finb
auf unbefdßränfte Qeit zu erhalten. ®ie fantonale 2luf=
ficßtSbebörbe führt ein BerzetdhntS über alle trigono»
metrifdben fünfte unb über alle oorgefommenen Ber=
änberungen.

®aS BolfSroirtfchaftSbepartement roirb eine periobifd^e
SontroKe ber trigofiomeirifd^en fünfte burdbführen.

©ie ftaatlidben Organe, bte ©emetnbebehörben, bie
©eometer unb bie ©tuubbefißer finb oerpßidhtet, Beob*
adbtungen über Qetfiörung, ©efäbrbung ober Beränberung
oon Ber ficher mtgen ber îluffxcbtSbebôrbe mitzuteilen.

Slrt. 20. ©te aufjtcijiSbehörbe forgt für ben Erfaß ge--

fäbrbeter, unbraudbbarer ober zerftörter trigonometrifdher
Punfte.

II. Parzellar oermeffung.
2Irt. 21. ©ofetn über ben Stahmen beS trigono*

metrifcljen iließeS IV. Orbnung hinaus bie ©infdbattung
roeiterer ©ignalpuntte ober bte ©urdhführung einer Er*
gänzungStriangulation notroenbig roirb, finb bie erforber*
lichen Seftimmungen im BermeffungSoertrag zu regeln.

2lrt. 22. ®aS Polpgonneß ift ber aufftdhtSbehörbe
im Entwürfe oorzulegen. ©ie Polpgonierung längs eines
Bahngebietes ober innerhalb beèfelben ift im @lnoer=
nehmen tnit ber aufftdhtSbehörbe unb ben zuftänbigen
Organen ber Bahnoerroaltung burdbzufübren.

2lrt. 23. ©te Betfiçherung ber Polpgonpunfte erfolgt
in ben QnfiruftionSgebieten I bis III gemäß art. 44 bis
46 ber etbgenöffifcijen Qnficuftiön oom 15. ©ezember 1910.

Qnt ©umpfgebiet Kronen Polpgonpunfte burdh eiferne
Döhren, ©ifenftäbe ober Schienen oon 1,50 m bis 2 m
Sänge oerfiebert roerben.

llle ©inbtnbungen oon aufnaßmStinien finb im Qn=
ftruttionSgebiet I mit pfählen zu oetfidhern unb mit
etnem 9taget näher zu bezeichnen; bte Soorbinaten biefer
fünfte finb zu berechnen.

i.=,8eitttnt} („SLTleifterbtatt") jfr 3,

Qm QnftruKionSgebiet II finb eingebunbene fünfte
tn ©troffen burdh eiferne 3tägel ober Stohren oon 30 cm
Sänge unb im offenen ©ebiet burdh ©achlattenpfäble
oon 50—60 cm Sänge zu bezeidhnen.

Pit Bewilligung ber 2lufftc|tSbebörbe tann in ben

QnftrultionSgebteten I unb II bie Berroenbung anbetet
BerftcherungSmaterialten zugetaffen unb im Qnftruftions=
gebiet III bte Berficf)erung etngebunbener fünfte ganz
unterlaffen roerben.

ïïrt. 24. Qn allen bret QnftruftionSgebteten foil bet

SBinfelabfdljlußfehler gleichmäßig auf bie einzelnen ßugs*
rotnlel oerteilt roerben.

ausnahmen oon biefer auSgleidhungSregel ftnb nur
mit Bewilligung ber aufftdhtSbehörbe zuläffig.

art. 25. ©le Beftimmung ber £öhe ber Polggott*
punlte hat im QnftrultionSgebiet I mittels Slioellements

ZU gefdhehen. ©te auffidjtSbehörbe tann biefeS Huf
nahmeoerfahren auch fö* einzelne ©ebtete im Qnfttul
tionSgebiet II oorfchretben.

art. 26. Qn ben QnftrultionSgebieten I unb II finb
bte Originalhanbriffe zu oerotelfältigen. ©te auffidjfe
beßörbe tann inbeffen ausnahmen geftatten.

art. 27. ©te Planoeroielfättigung hat gemäß Irl. 98

unb 99 ber etbgenöffifcijen Qnftruttion oom 15. ©e}em6et
1910 zu gefdhehen.

art. 28. Qm QnftruftionSgebiet I hat bie erfte S8e=

redhnung ber ©runbftädtflächen tn ber Siegel aus ben

Soorbinaten ber ©renzpuntte zu erfolgen, bie zweite

graphifche Berechnung bient lebiglidh zur Sontrolle.
auf anorbnung ber aufftdhtSbehörbe tann biefe SBot--

fdhrift audi auf einzelne Sreife ber QnftruftionSgebtete II
auSgebehnt roerben.

SBo bie glächenberechnung ber fßarzeHen unb bet

Panblätter auS biretten Rahlen, biejenige ber SJiaffen

auf graphifdhem SGßege erfolgt ift, müffen bte $arzeHen=

flädhen auf ben Blattinhalt ausgeglichen roerben; bie

Sftaffenberechnung bient alSbann nur zur Sontrolle.
àrt. 29. Qn allen 3 QnftruftionSgebieten ftnb ©üter=

Zettel, roelche gemäß art. 110 unb 111 ber etbgenöffifcijen

Qnßruftion erfieUt roerben, auszugeben.
©ie ©runbbefißer ftnb oerpflidhtet, innert ber oor=

gefdhtiebenen Qrift bie ihnen zugeteilten ©üterzettel ju

unterzeichnen ober an ben ©emetnberat etne begrünbete

fdhriftli^e ©infpraclje einzureidhen.
àrt. 30. ©te aufftdhtSbehörbe beforgt bie SSetififa»

tion ber BermeffungSroerfe nach ben Beftimmungen bet

artitel 117—130 ber eibgenöffifeßen Qnfiruftion.
art. 31. ©ie in art. 131 ber etbgenöffifcijen Qn=

ftruttion oorgefeßene Offenlegung ber BermeffungSroetle

hat roäßrenb 30 Tagen zu gefcf) etjen, innert roeldher Stift

f'dhriftlidhe ©infpraeßen beim ©emeinberat eingereicht

roerben tönnen.
©ie Planauflage, roelche tn ber ©emeinberatSfanjlet

ober tn einem anbern geeigneten Sofale ftattfinbet, foil in

ben amtlichen PublifationSorganen belannt gemadht roerben.

auSroärtS rooßnenbe ©runbbeftßer ftnb, foroett beren

abreffen befannt, fdhriftlidh oon ber Planauflage in

Senntnis z« feßen.
Sonnen bte ©infpradhen oom. ©emetnberat nicht 9?"

hoben roerben, fo hat er ben ©tnfpredhern eine; ,P
oon 14 Tagen zu eröffnen, innert roeldher fie beim

anhängig gemacht roerben müffen. 2Birb biefe Slagefttl'

nidßt benüßt, fo roirb baburch bie iRichtigfeit beS ^
meffungSroerleS anerfannt. Spätere ©tnroenbungen F
nicht mehr zuläffig.

art. 32. ®aS BermeffungSroerf rotrb, unbefrow

ber getidglli^ zu erlebigenben Streitfälle, auf
BerißfationSberichteS unb ber Protokolle über bie Jit '

legung, burcß ben SiegterungSrat genehmigt unb

redhtslräftig erflärt.
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Art. 16. Der Geometer hat sofort nach der Ge-

nehmigung des Netzentwurfes die Dienstbarkeitsverträge
über die Errichtung von Triangulationsp unkten aufzu-
stellen und dem Gemeinderate zur Einholung der Unter-
schriften und Eintragung in das Servitutenprotokoll,
bezw. in das Grundbuch, abzuliefern,

Diese Dienstbarkeitsverträge sind doppelt auszufertigen;
ein Exemplar erhält der Besitzer, das andere ist der

Aufsichtsbehörde abzuliefern.
Art. 17. Die Gemeinderäte sind verpflichtet, durch

Auskunftgabe den mit der Ausführung der Triangulation
IV. Ordnung betrauten Geometern an die Hand zu gehen

und die Besitzer derjenigen Grundstücke, auf denen neue

Signalstellen errichtet werden wollen, unter Verweisung
auf die Art. 7—9 dieser Verordnung und Art. 149 bis
151 des Gesetzes betreffend die Einführung des schwei-

zerischen Zivilgesetzbuches vom 3. Juli 1911, amtlich zu

verständigen; sie treffen diejenigen Vorkehren, die zum
Schutze der Signalstellen und der Signalsteine selbst,

sowie der Offenhaltung der Sichten notwendig werden.
Die Gemeinderäte verständigen die Aufsichtsbehörde

anläßlich der Eingabe von solchen Bauvisteren, die in
der nächsten Nähe von trigonometrischen Punkten er-
richtet werden.

Art. 18. Der Kanton liefert auf seine Kosten auf
die nächste Bahnstation das vollständige Verücherungs-
material der trig. Punkte, wie trigonometrische Steine
samt Bodenplatten, Eisenröhren, Bolzen, Straßenkappen
usw., sowie das zugerichtete Material für die Signale.

Für Punkte, die auf der Gemeindegrenze liegen, haben
sich die Gemeinden in die in Art. 36 Ziff. 2 dieser Ver-
ordnung genannten Kosten zu teilen.

Für Punkte, die aus angrenzendes außerkantonales
Gebiet fallen, werden die zuständigen Aufsichtsbehörden
das Erforderliche vereinbaren.

Art. 19. Die trig. Punkte I —IV. Ordnung sind
auf unbeschränkte Zeit zu erhalten. Die kantonale Auf-
sichtsbehörde führt ein Verzeichnis über alle trigono-
metrischen Punkte und über alle vorgekommenen Ver-
änderungen.

Das Volkswirtschaftsdepartement wird eine periodische
Kontrolle der trigonometrischen Punkte durchführen.

Die staatlichen Organe, die Gemeindebehörden, die
Geometer und die Grundbesitzer sind verpflichtet, Beob-
achtungen über Zerstörung. Gefährdung oder Veränderung
von Versicherungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Art. 20. Die Aufsichtsbehörde sorgt für den Ersatz ge-
fährdeter. unbrauchbarer oder zerstörter trigonometrischer
Punkte.

II. Parzellarvermessung.
Art. 21. Sofern über den Rahmen des trigono-

metrischen Netzes IV. Ordnung hinaus die Einschaltung
weiterer Signalpunkte oder die Durchführung einer Er-
gänzungstriangulation notwendig wird, sind die erforder-
lichen Bestimmungen im Vermessungsvertrag zu regeln.

Art. 22. Das Polygonnetz ist der Aufsichtsbehörde
im Entwürfe vorzulegen. Die Polygonierung längs eines
Bahngebietes oder innerhalb desselben ist im Einver-
nehmen mit der Aufsichtsbehörde und den zuständigen
Organen der Bahnverwaltung durchzuführen.

Art. 23. Die Versicherung der Pvlygonpunkte erfolgt
in den Jnstruktionsgebieten I bis III gemäß Art. 44 bis
46 der eidgenössischen Instruktion vom 15. Dezember 1910.

Im Sumpfgebiet können Polygonpunkte durch eiserne
Röhren, Eisenstäbe oder Schienen von 1,50 m bis 2 m
Länge versichert werden.

Alle Einbindungen von Aufnahmslinien sind im In-
struktionsgebiet I mit Pfählen zu versichern und mit
einem Nagel näher zu bezeichnen; die Koordinaten dieser

Punkte sind zu berechnen.
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Im Jnstruktionsgebiet II sind eingebundene Punkte

in Straßen durch eiserne Nägel oder Röhren von 30 eni
Länge und im offenen Gebiet durch Dachlattenpfähle
von 50—60 cm Länge zu bezeichnen.

Mit Bewilligung der Aufsichtsbehörde kann in den

Jnstruktionsgebieten I und II die Verwendung anderer
Verstcherungsmaterialien zugelassen und im Instruktion?-
gebiet III die Versicherung eingebundener Punkte ganz
unterlassen werden.

Art. 24. In allen drei Jnstruktionsgebieten soll der

Winkelabschlußfehler gleichmäßig auf die einzelnen Zugs-
winke! verteilt werden.

Ausnahmen von dieser Ausgleichungsregel sind nur
mit Bewilligung der Aufsichtsbehörde zulässig.

Art. 25. Die Bestimmung der Höhe der Polygon-
punkte hat im Jnstruktionsgebiet I mittels Nivellements

zu geschehen. Die Aufsichtsbehörde kann dieses Aus-

nahmeverfahren auch für einzelne Gebtete im Jnstruk-

tionsgebiet II vorschreiben.
Art. 26. In den Jnstruktionsgebieten I und II sind

die Originalhandrisse zu vervielfältigen. Die Ausfichts-

behörde kann indessen Ausnahmen gestatten.
Art. 27. Die Planveroielfältigung hat gemäß Art. 98

und 99 der eidgenössischen Instruktion vom 15. Dezember
1910 zu geschehen.

Art. 28. Im Jnstruktionsgebiet I hat die erste Be-

rechnung der Grundstückflächen in der Regel aus den

Koordinaten der Grenzpunkte zu erfolgen, die zweite

graphische Berechnung dient lediglich zur Kontrolle.
Auf Anordnung der Aufsichtsbehörde kann diese Vor-

schrift auch auf einzelne Kreise der Jnstruktionsgebiete II
ausgedehnt werden.

Wo die Flächenberechnung der Parzellen und der

Planblätter aus direkten Zahlen, diejenige der Massen

auf graphischem Wege erfolgt ist, müssen die Parzellen-

flächen auf den Blattinhalt ausgeglichen werden; die

Massenberechnung dient alsdann nur zur Kontrolle.
Art. 29. In allen 3 Jnstruktionsgebieten sind Güter-

zettel, welche gemäß Art. 110 und 111 der eidgenössischen

Instruktion erstellt werden, auszugeben.
Die Grundbesitzer sind verpflichtet, innert der vor-

geschriebenen Frist die ihnen zugestellten Güterzettel zu

unterzeichnen oder an den Gemeinderat eine begründete

schriftliche Einsprache einzureichen.
Art. 30. Die Aufsichtsbehörde besorgt die Verifika-

tion der Vermessungswerke nach den Bestimmungen der

Artikel 117—130 der eidgenössischen Instruktion.
Art. 31. Die in Art. 131 der eidgenössischen In-

struktion vorgesehene Offenlegung der Vermessungswerke

hat während 30 Tagen zu geschehen, innert welcher Frist

schriftliche Einsprachen beim Gemeinderat eingereicht

werden können.
Die Planauflage, welche in der Gemeinderatskanzlet

oder in einem andern geeigneten Lokale stattfindet, soll in

den amtlichen Publikationsorganen bekannt gemacht werden.

Auswärts wohnende Grundbesitzer sind, soweit deren

Adressen bekannt, schriftlich von der Planauflage m

Kenntnis zu setzen.

Können die Einsprachen vom Gemeinderat nicht ge>

hoben werden, so hat er den Einsprechern eine Wst

von 14 Tagen zu eröffnen, innert welcher sie beim Richter

anhängig gemacht werden müssen. Wird diese Klageftisi

nicht benützt, so wird dadurch die Richtigkeit des Ver°

Messungswerkes anerkannt. Spätere Einwendungen sin

nicht mehr zulässig.
Art. 32. Das Vermessungswerk wird, unbeMd

der gerichtlich zu erledigenden Streitfälle, auf Grund ^
Verifikationsberichtes und der Protokolle über die ^>si

'

legung, durch den Regierungsrat genehmigt und

rechtskräftig erklärt.
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Dperat ig alSöann bem SunbeSrate pr Slner»

letmung einpretdjen.
3trt. 33. Me Driginalbolumente [tub, fofern in ben

©emeinben nicfjt troclene unb feuerfidfere Zäunte pr
Söerfügung flehen, im ©taatSardjio obet an anberen
geeigneten Orten unterjubringen unb gegen geuer» unb
SSßafferfe^aben p oerfichern.

III. iftachfütjrung.
9lrt. 34. Sie Siegelung beS 9Rachfül)rungSwefen§

niirb einer befonberen Serorbnung oorbefjalten.

C. Koftentraguug.

Irt. 35. Set Danton übernimmt:
1. Sie Soften ber triangulation IV. Orbnung, fomeit

fie ntd)t im ©inné non 9lrt. 1 beS SunbeSbefchluffeS
betreffenb ^Beteiligung beS SunbeS an ben Soften
ber ©runbbu<hoermeffung oom 13. 2Ipril 1910 oom
Surtbe pergütet werben ober nicht getnäf; 2Irt. 36

3<ff. 2 biefer Serorbnung ben pouüf^en ©emeinben
übetbunben finb.

2. Sie Sofien ber Serififation ber SermeffungSwetle,
mit MSnahme ber Selöhnung ber Hilfsarbeiter.

3. Sie Soften ber fantonalen SermeffungSaufficlg.
Slrt. 36. Sie politifc^en ©emeinben übernehmen:

1. Sie Soften ber ©ntfdhäbigung ber SJiitglieber ber
SermeffungSlommiffion unb ber übrigen allgemeinen
SerroaltungSarbeiten.

2. Sie Soften für ben Transport unb baS ©et',en ber
trigonometrifdhen ißunltoerficherungen, allfällige @nt»

fdjäbigungen für bte (Errichtung unb Verlegung, fo»
rote für Kulturfdjaben ber ©ignalfteUen unb allfällig
Beilegung ber ©idjten.

3. Ste Soften für bie Sergdhentng ber SermeffungS»
operate.

4. Mfäüige Seiträge an bte Koften ber ©runbbudf)»
oermeffung.
(ES .gebt ben politise« ©emetnben auch fcet, bie

gefamten SermeffungSlofien, nach 2tbpg ber anber»
roeltigen Seiträge, p übernehmen.

Sirt. 37. Ste (Eigentümer übernehmen bie nach 2lb»

jug ber SunbeSfuboenüon unb atlfäÜiger Seiträge ber
polttifdhen ©emeinben noch ungebedten SermeffungS!often
mit (Sinfcblug ber Sofien bei ©eometerS unb ber HilfS»
arbeitet bei ben SerifiEationen, fomie aüfätlige roetiere,
mit ber Sachführung ber Sermeffung im 3ufammen»
bang ftehenbe Soften (mie j. S. bie Soften örtlicher
®rgänpng§trianguiationen, Sergütung oon Kulturfdbaben,
foroeit btefe nicht ber ©emeinbe pr Saft fällt, ufm.)

D. Straibefttmmusgen.
2lrt. 38. 2Ber böswillig SermeffungSjeicben befc^ä=

bigt, ftth ben Morbnungen ber MffichtSbehörbe, bte
biefe im Qntereffe ber Sermeffung trifft, roibetfegt ober
beten Organe an ihren Arbeiten hmbert, oerfäüt in eine
»om SejirESamt auSpfäüenbe Suge oon gr. 5.— btô
fjr. 100.—, fofern nicht baS ©trafoerfahren gemäg bem
©trafgefeg über Setbrechen unb Sergehen oom 4. Januar
1886 pr Mroenbung fommt.

E. ©chluRbeftimmung.
9lrt. 39. Sorftehenbe Serorbnung tritt mit bem

Sage ber bunbeSrätlldbert ©enehmigung tn Kraft; alle
mit ihr tn SBiberfpruch ftehenben (Erläffe unb Set»
fügungen werben als aufgehoben erllärt.

(©cglug folgt.)

ber 5*>t^onfeti)ierunô>
9IIS organiser ©toff ift baS Holj ber gerfegung

pgänglicg, unb namentlich finb es in ben HoljEörper
gelangenbe ©poren oon ^Siljcn, welche einen jerftörenben
(Elngug ausüben. SBaffergegalt tn genügenbem Silage
unb bem ©ebeigen oon tßiljen unb Safterien günfiige
Temperaturen begünftigen ben fferfegungSptojeg. (Erg
im Anfange be§ gtokr nn§ liegenben SiahrgunberlS hot
man fich mit ber ffrage ber ijoljlonferoterung befaßt;
aber eS finb bocg erfi ^ahrjegnte her- bag biefe f>olj»
fonferoierung mit fftüdgdjt auf ben fteigenben Serbraucg
eine brennenbe ffrage geworben ift. StefeS 3iel P
erreichen ift nur möglich burcg Slbtötung ber im Holje
porhanbenen ißiljletme unb burch Träntung beS ÇoljeS
mit ©toffen, welche bte Singriffe ber pijletme gegen»
ganbSloS machen.

SaS Tro einen be§ HoljeS an ber Suft lägt immer
nod) fooiel geucgtiglelt prüdE, bag ein günfiiger Soben
für bie ©ntmicElung ber äRilroorganiSmen oorhanben
ig. SBirtfamer ig fcgon bte fünfitidhe MStrocEnung; aber
ge Eann für Çoljer, bie im freien oerwenbet werben
unb ben SBitterungSeingüffen ausgefegt finb, nicht in
Setracgt Eommen.

SaS oielfadh üblidhe Slnloglen hat ben gtoed, baS

(Einbringen oon fyäulniSerregern p erfdhweren; aber eS

hat ben grogen Stachlet!, bag hiebet Sîiffe unb ©prünge
entgehen, welche ber geucgttgleit unb ben Kletnlebemefen
als ©ingangSpforte btenen, unb im übrigen ift bie

frühere Annahme, bag bte bei bem SerbrennungSprojeg
entgegenben antifeptifdg wtrfenben ißrobulte in baS Holj
einbringen, hinfällig- Ser Mftridh hat- fo lange er frifch
ig, etnigermagen SBext ; aber im freien wirb er balb
jerfiört, unb wenn bei fetnem Slufbrlngen noch Seuc£)tig£eit
im Holje oorhanben ig, fo wirb beren Serbunftung
oerhtnbert unb unter bem ©tnflug ber bereits oorhanbenen
SRifroorganiSmen Serftodung herbeigeführt.

SaS 2luSlaugen, toelcheS burch ©inlegen frifch»
gefällten HolpS in gtegenbeS Sßaffer ober burdh Sämpfen
herbeigeführt wirb, hat leinen grogen äßert unb lann
augetbem etne ungüngige Seetnträdhtigung ber ffefiigfett
pr golge haben. Son grögter SBirtung für bie Holj»
lonferoierung ig bie ^aipïâgnierung mit antifeptifdh
wirtenben ©toffen, toeldje oorganbene gäulniSerreger
abtöten unb ben ßutritt neuer oerhtnbern. Htep werben
bie oerfchiebengen ©toge oerwenbet, bei beren MStoalg
praltifdhe ©rwägungen unb SerwenbungSjmed beS fioIjeS
ben ÉuSf^lag ju geben haben. Ste Mwenbung ber
Littel, bie tn ber Hauptfadhe auS 'üttetallfaljen ober
Teerölen begehen, geflieht auf bie oerfdhtebenge SBeife,

entweber burd) (Eintauchen in bie 3mprägmerungS=
güffigfeit ober burdh auf ©aftoerrtngerung gerichtetes

(Etnpreffen ober auch fälliger Surdhtränfung unter 3ln»

Job« ÛB®agis©K®$ Eisenkonstfuktions Werkstitte

Wintedhiir; Wûîflingerstrasi». — TaUphon.

Speztalfakrik eiserner Formen
für die

Zsmesifwirfiii-lnfSuctriec
Silbems Hedaiiis iSOC ISeüassd,

htMiticrtgF » ^arsebäiHS©

Spsslaîarîlke! Formen für aile Betriebe,

Eisenkonstruktionen jeder Art.
DtäB-ol» bedemteads

Vergrösseruingeii *986

höehste r,©iafeiiageiählgckelt^
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Das Operat ist alsdann dem Bundesrate zur Aner-
kernung einzureichen.

Art. 33. Alle Originaldokumente sind, sofern in den
Gemeinden nicht trockene und feuersichere Räume zur
Verfügung stehen, im Staatsarchiv oder an anderen
geeigneten Orten unterzubringen und gegen Feuer- und
Wasserschaden zu versichern.

III. Nachführung.
Art. 34. Die Regelung des Nachführungswesens

wird einer besonderen Verordnung vorbehalten.

0. Kostentraguug.
Art. 35. Der Kanton übernimmt:

1. Die Kosten der Triangulation IV. Ordnung, soweit
sie nicht im Sinne von Art. 1 des Bundesbeschlusses
betreffend Beteiligung des Bundes an den Kosten
der Grundbuchvermesfung vom 13. April 1910 vom
Bunds vergütet werden oder nicht gemäß Art. 36

Ziff. 2 dieser Verordnung den politischen Gemeinden
überbunden sind.

2. Die Kosten der Verifikation der Vermessungswerke,
mit Ausnahme der Belöhnung der Hilfsarbeiter.

3. Die Kosten der kantonalen Vermessungsaufsicht.
Art. 36. Die politischen Gemeinden übernehmen:

1. Die Kosten der Entschädigung der Mitglieder der
Vermessungskommisston und der übrigen allgemeinen
Verwaltungsarbeiten.

2. Die Kosten für den Transport und das Setzen der
trigonometrischen Punktversicherungen, allfällige Ent-
schädigungen für die Errichtung und Verlegung, so-
wie für Kulturschaden der Signalstellen und allsällig
Freilegung der Sichten.

3. Die Kosten für die Versicherung der Vermeffungs-
operate.

4. Allsällige Beiträge an die Kosten der Grundbuch-
vermeffung.
Es.steht den politischen Gemeinden auch frei, die

gesamten Vermessungskosten, nach Abzug der ander-
weiligen Beiträge, zu übernehmen.

Art. 37. Die Eigentümer übernehmen die nach Ab-
zug der Bundessubvention und allfälliger Beiträge der
politischen Gemeinden noch ungedeckten Vermessungskosten
mit Einschluß der Kosten des Geometers und der Hilfs-
arbeiter bei den Verifikationen, sowie allfällige weitere,
mit der Durchführung der Vermessung im Zusammen-
hang stehende Kosten (wie z. B. die Kosten örtlicher
Ergänzungstriangulationen, Vergütung von Kulturschaden,
soweit diese nicht der Gemeinde zur Last fällt, usw.)

1). StrasbesttînmuLgen.
Art. 38. Wer böswillig Vermessungszeichen beschä-

digt, sich den Anordnungen der Aufsichtsbehörde, die
diese im Interesse der Vermessung trifft, widersetzt oder
deren Organe an ihren Arbeiten hindert, verfällt in eine
vom Bezirksamt auszufällende Buße von Fr. 5.— bis
Fr. 100.—, sofern nicht das Strafverfahren gemäß dem
Strafgesetz über Verbrechen und Vergehen vom 4. Januar
1886 zur Anwendung kommt.

II Schlußvestimmrmg.
Art. 39. Vorstehende Verordnung tritt mit dem

Tage der bundesrätlichen Genehmigung in Kraft; alle
mit ihr in Widerspruch stehenden Erlasse und Ver-
fügungen werden als aufgehoben erklärt.

(Schluß folgt.)

Von der Holzkonservierung.
Als organischer Stoff ist das Holz der Zersetzung

zugänglich, und namentlich sind es in den Holzkörper
gelangende Sporen von Pilzen, welche einen zerstörenden
Einfluß ausüben. Wassergehalt in genügendem Maße
und dem Gedeihen von Pilzen und Bakterien günstige
Temperaturen begünstigen den Zersetzungsprozeß. Erst
im Anfange des hinter uns liegenden Jahrhunderts hat
man sich mit der Frage der Holzkonseroierung befaßt;
aber es sind doch erst Jahrzehnte her, daß diese Holz-
konservierung mit Rücksicht auf den steigenden Verbrauch
eine brennende Frage geworden ist. Dieses Ziel zu
erreichen ist nur möglich durch Abtötung der im Holze
vorhandenen Pilzkeime und durch Tränkung des Holzes
mit Stoffen, welche die Angriffe der Pilzkeime gegen-
standslss machen.

Das Trocknen des Holzes an der Luft läßt immer
noch soviel Feuchtigkeit zurück, daß ein günstiger Boden
für die Entwicklung der Mikroorganismen vorhanden
ist. Wirksamer ist schon die künstliche Austrocknung; aber
sie kann für Hölzer, die im Freien verwendet werden
und den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, nicht in
Betracht kommen.

Das vielfach übliche Ankohlen hat den Zweck, das
Eindringen von Fäulniserregern zu erschweren; aber es

hat den großen Nachteil, daß htebei Risse und Sprünge
entstehen, welche der Feuchtigkeit und den Kleinlebewesen
als Eingangspforte dienen, und im übrigen ist die

frühere Annahme, daß die bei dem Verbrennungsprozeß
entstehenden antiseptisch wirkenden Produkte in das Holz
eindringen, hinfällig. Der Anstrich hat, so lange er frisch
ist. einigermaßen Wert; aber im Freien wird er bald
zerstört, und wenn bei seinem Aufbringen noch Feuchtigkeit
im Holze vorhanden ist, so wird deren Verdunstung
verhindert und unter dem Einfluß der bereits vorhandenen
Mikroorganismen Verstockung herbeigeführt.

Das Auslaugen, welches durch Einlegen frisch-
gefällten Holzes in fließendes Wasser oder durch Dämpfen
herbeigeführt wird, hat keinen großen Wert und kann

außerdem eine ungünstige Beeinträchtigung der Festigkeit

zur Folge haben. Von größter Wirkung für die Holz-
konservierung ist die Imprägnierung mit antiseptisch
wirkenden Stoffen, welche vorhandene Fäulniserreger
abtöten und den Zutritt neuer verhindern. Hiezu werden
die verschiedensten Stoffe verwendet, bei deren Auswahl
praktische Erwägungen und Verwendungszweck des Holzes
den Ausschlag zu geben haben. Die Anwendung der

Mittel, die in der Hauptsache aus Metallsalzen oder
Teerölen bestehen, geschieht auf die verschiedenste Weise,
entweder durch Eintauchen in die Imprägnierung?-
flüssigkeit oder durch auf Saftoerrtngerung gerichtetes

Einpressen oder auch völliger Durchtränkung unter An-

eiserner korm«
kür S!«

«sÄs-SS« iSV«

^ îMîàrMsî ?srmW M à Zsîrià. "
àiàstrutàe» Mr ârt.

Oîàs-OZs. kscìSîîsâÂN
VvrZ?ôssss°îâZ«zz ly8b


	Grundbuchvermessung im Kanton St. Gallen

